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Einleitung
Psychologie ist eine Wissenschaft, deren Erkenntisbereich per definitionem Menschen betrifft und deren Ausübung mithin per definitionem ethisch relevant ist. 

Das Berufsfeld von Psychologen birgt mannigfaltige ethische und juristische Probleme, welche in 10 Minuten noch nicht einmal genannt werden können. 

- im Therapiebereich das (mit Ausnahme der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie) ungleiche Machtverhältnis zwischen Psychologen und Klient

- Experimente unter Täuschung der Probanden = Lügen

- Arbeitsrecht (Werkverträge zw. Klient und Therapeut); das Datenschutzrecht; das Urheberrecht (psychologische Texte & diagnostische Tests)

Im folgenden möchte ich mich allerdings auf ethische und rechtliche Probleme der Diagnostik im engeren Sinn beschränken. 

Auf den ersten Blick mag dies im Vergleich zur Intervention einer der weniger problematischen Bereiche sein – die liegt allerdings daran, daß oft grundlegende ethische Probleme übersehen werden – nämlich die, daß jede „Messung“ bereits auch eine Form der Intervention darstellt, ja selbst, ob ich mich entscheide, eine Untersuchung überhaupt durchzuführen. 

Verhältnis von Ethik und Recht

Das Verhältnis von Recht und Ethik ist ambivalent. Jeder Gesetzgebung und Recht​sprechung liegen ethische Festlegungen zugrunde, welche bei uns im Grundgesetz dargelegt sind. Der zentralste Begriff un​serer Rechtsordnung ist die in Artikel 1 GG festgeschriebene Würde des Menschen. Von einem rechtsphilosophischen Stand​punkt aus betrachtet dient (bzw. sollte dienen) der gesamte weitere Staats- und Gesetzesapparat zu einem nicht unwe​sentlichen Teil dazu, die Rahmenbedingungen für eine freie Entfaltung der Men​schen gemäß ihrer Würde zu schaffen und könnte mithin als “Verwaltungsapparat zur Durchsetzung ethischer Festlegungen” betrachtet werden. 

Im Alltag werden Ge​setze allerdings nicht als papiergewordene Garanten der freien Entfaltung der Per​sönlichkeit betrachtet, sondern eher als Einengungen, als Markierungen das Hand​lungsspielraums der Legalität, den es nicht zu verlassen gilt. Dieser Handlungsspiel​raum wird gemäß aktueller Ereignisse, neuer Erfindungen oder auch demoskopischer Trends (wie der zu “law-and-order”) modifiziert. Durch ein Urteil des BVG kann implizite ethische Praxis geltendes (Richter-)Recht werden. 

In den meisten Lebensbereiches ist es so, daß Recht nur einen kleine Auschnitt aus der Wirklichkeit regelt – im Falle des Strafrechts z.B. besonders sanktionierenswertes Verhalten. Recht ist zwangsweise „unvollständig“ und relativ konkret, da Rechtsprechung in der Regel aufgrund bereits eingetretener Ereignisse geändert wird. Solche Gesetze, die die Berufstätigkeit von Psychologen betreffen, sind z.B. §203 StGB (Schweigepflicht), das Psychotherapeutengesetz etc. 

Was gegen Einzelgesetze verstößt, ist mithin auch nicht im Sinne der Ethik des GG, allerdings gilt nicht der Umkehrschluß. 

Zentrale Frage ist hier, „inwieweit die Rechtsordnung in ihren grundsätzli​chen Wertentscheidungen einen Rahmen für die psychologische Diagnostik“ (Schumacher und Schumacher-Merz:538) setzt, welcher von den Diagnostikern eingehalten werden muß. Hergeleitet wird dieser Rahmen aus dem grundgesetzlich verankerten Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit,
 wozu gehört, daß der Mensch sein Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann. Hieraus wird in gängiger Rechtsprechung gefolgert, daß dazu auch gehört, einen gewissen “autonomen Bereich” der Persönlichkeit zu haben, über welchen nur die Person frei verfügen kann. Als Beispiel für diesen Bereich mögen die vielzitierten “geheimen Wünsche und Ängste” von Menschen stehen. In ihn dürfen in der Diagnostik tätige Psycho​logen nicht ohne weiteres eindringen, nur weil ein dritter Auftraggeber dies fordert. Hier gibt es eine grobe Analogie zur körperlichen Unversehrtheit: jeder Mensch be​stimmt (zumindest nach dem Gesetz und in der Regel) darüber, in welchem Maße sein Körper Beeinflussungen durch andere Menschen ausgesetzt ist.

Hinter den einzelnen Gesetzen steht allerdings das Grundgesetz mit seinen Grundannahmen über den Menschen, welche zu den „objektiven Normen“ zählen: 

Solche gelten in allen Bereichen des Rechts und dürfen weder durch den Staat, noch durch andere Bürger verletzt oder gefährdet werden (vgl. Schu​macher und Schumacher-Merz:543 und GG Art.1(3)).
 Dazu gehört auch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht.

Da die Formulierung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Grundgesetz not​wendigerweise sehr allgemein getroffen ist, obliegt die Interpretation den Gerichten, es handelt sich um sogenanntes Richterrecht. Dieses setzt sich aus Urteilen höherer und höchster Instanzen zusammen, welche größtenteils aufeinander aufbauen und immer anhand konkreter Fragestellungen gefällt worden sind. Da unsere Ge​sell​schaft sich immer schneller wandelt, wird es in absehbarer Zukunft keinen Mangel an neuen Streitfällen im Persönlichkeitsrecht geben - somit ist eine abschließende Rechtsprechung hier nicht zu erwarten.
 

So ist zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in den letzten 15 Jahren verstärkt ausgebaut worden. Exemplarisch kann hier das Volkszählungs​urteil-Urteil des BVG aus den Achtzigern genannt werden, welches in der Tradition von älteren BVG-Urteilen (16. Juli 1969, Schumacher und Schumacher-Merz:540) zu statistischen Umfragen steht. Bevor das Persönlichkeitsrecht entsprechend aus​gedehnt wurde, konnte es sich z.B. die damalige Post leisten, für Kunden, welche ohne triftigen Grund ihre Nummer nicht im Telefonbuch abgedruckt haben wollten, nicht viel Verständnis zu haben, eine heute undenkbare Haltung. Gerade die ak​tuelle Diskussion um die innere Sicherheit könnte uns noch das eine oder andere letztinstanzliche Urteil darüber bescheren, inwieweit und vor allen Dingen wann die Sammlung von Daten, welche durch die Nutzung moderner Informationstechniken anfallen (Nutzerprofile im WWW, Bewegungsprofile von Mobiltelefonbesitzern etc.), mit dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht vereinbar ist, sei es als Ausnahme in der Strafverfolgung, sei es als Regelfall. 

Am 2. April 1957 entschied der BGH, daß das Allgemeine Persönlichkeitsrecht sich seinem Inhalt nach einer allgemeinen Abgrenzung und Festlegung ebenso entziehe wie die Individualität der Persönlichkeit mit all ihren Gestaltungsmöglichkeiten (Schumacher und Schumacher-Merz:539). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es prinzipiell unmögich ist, alle Einzelfälle von vorneherein in Einzelgesetzen zu regeln, daß diese aber trotzdem nicht im „rechtsfreien“ Raum stehen, sondern durch das Grundgesetzes geregelt werden. Diese kommt in der Allgemeinheit seiner Formulierungen einer normativen Ethik nahe. Wenn also im folgenden das Verhältnis von Diagnostik und Persönlichkeitsrecht diskutiert wird, so 

Diagnostik im Konflikt mit dem Persönlichkeitsrecht

Auch wenn entgegen landläufige Meinung Psychologen nicht bereits beim bloßen Anblick eines gegenüber dessen geheimste Wünsche analysiert haben, so sollte unserem Berufsstand doch bewußt sein, daß es unser täglich Brot ist, in den geschützen Persönlichkeitsbereich anderer einzudringen. 
Es gibt viele Gründe, die dies rechtfertigen können, dennoch besteht eine Verpflichtung sich die Mühe zu machen, dies für den Einzelfall zu überprüfen. 

Auftraggeber 

Für den Fall, daß die zu diagnostizierende Person der Auftraggeber ist, wird eine ethische Bewertung wohl in den allermeisten Fällen positiv ausfallen (da sie, selbst wenn sie unter Druck steht, sich freiwillig zu dieser Alternative entschieden hat) – wenn es aber um Untersuchungen für fremde Auftraggeber geht, dann im Sinne eine Güterabwägung überprüft werden, inwieweit die Erkenntnisinteressen des Auftraggebers über dem Schutz der Persönlichkeitssphäre steht. Die einzusetzenden Instrumente sind so zu wählen, daß die Menge benötigter Informationen unter minimaler Verletzung der Persönlichkeitssphäre erfaßt wird – dies schließt den Einsatz darüberhinausgehender Verfahren aus (den invalider, wie Persönlichkeitsfragebögen aus den 50ern übrigens auch). Ökonomie und Ethik gehen hier Hand in Hand. 

Laut BVG-Urteil vom 16. Juli 1969 ist es auch bei einer anonymen Befragung nicht zulässig, Auskünfte über Verhalten aus dem schutzwürdigen “Innenraum” der Per​sönlichkeit
 zu verlangen. So waren zum Beispiel in der geplanten Volkszählung 1983 recht detaillierte Fragen zum Sexualleben der Bundesbürger enthalten, was ein recht offensichtlicher Verstoß gegen die BVG-Rechtsprechung war. Das Verlangen anonymer Auskünfte ist dagegen zulässig im Falle menschlichen Verhaltens, was an die Außenwelt anknüpft (overtes Verhalten in öffentlichem Kontext). Daraus ist im Um​kehrschluß abzuleiten, daß das Erheben von nicht unmittelbar an die Außenwelt anknüpfenden Persönlichkeitsvariablen - und damit ein Großteil der psychologischen Diagnostik - prinzipiell zu problematisieren ist, wenn eine solche Erhebung ohne das Einverständnis des Probanden erfolgt. Ziel psychologischer Diagnostik ist in vielen Fällen ja gerade, von sichtbaren Indikatoren auf zugrundeliegende Konstrukte zu schließen, welche mehr als nur diese Indikatoren beeinflussen (Bedeutungsüber​schuß) und welche als Teil der Persönlichkeitskerns zu betrachten sind. 

Mit dem Einverständnis des Probanden entsteht eine riesige rechtliche Grauzone. Während im Therapiebereich im Regelfall noch von einer Kooperations​bereitschaft des Klienten ausgegangen werden kann, ist es bei Begutachtungen und Einstel​lungs​tests oft so, daß nicht der Proband, sondern eine dritte Instanz an den Ergeb​nissen interessiert ist. Auch für den Fall, daß sie nichts von sich preisgeben wollen, müssen Probanden, wenn sie sich nicht von vornherein um bestimmte Le​bens​chan​cen bringen wollen (z.B. den Führerschein wiederzuerlangen oder eine be​stimm​te berufliche Position zu erreichen) unter Umständen ihnen nicht liebsame Auskünfte geben. Hier bedarf es von Fall zu Fall einer Güterabwägung zwischen den mehr oder weniger berechtigten Interessen der dritten Seite und dem Persön​lichkeitsrecht der betroffenen Person. Bei der psychologischen Untersuchung zur Fahreignungsbe​gut​ach​tung werden die Interessen und die körperliche Unver​sehrtheit der anderen Straßen​verkehrsteilnehmer höher gewichtet als die Auskunftwilligkeit des auffällig gewordenen Kraftfahrers über sein aktuelles Trinkver​halten. Juristisch formuliert heißt dies, daß ein Eingriff in den unantastbaren engsten seelischen Eigenraum im Falle einer starken Sozialbezogenheit des Verhaltens, wie sie im Straßenverkehr gegeben ist, unter Umständen zu rechtfertigen ist (Schumacher und Schumacher-Merz:542). Der Einsatz eines Persönlichkeitsfrage​bogens in Einstellungsverfahren dürfte dagegen bei den meisten Richtern kein Ver​ständnis finden. Schumacher und Schumacher-Merz (S. 549) schlagen vor, von den Probanden explizit das Einver​ständ​nis zur Weitergabe der erhobenen Daten an den Dritten zu erfragen. Eine gelungene Möglichkeit diesbezüglich sind die Tests des Educational Testing Service (New Jersey, USA), z.B. der Graduate Record Exami​nation - GRE. Zum einen muß dort jeder Institution, die die Testergebnisse bekom​men soll und darf, einzeln auf​geführt (freilich auch extra bezahlt) werden - jemand anders wird die Daten nicht zu Gesicht bekommen. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, direkt nach dem Ablegen mit einem Kreuz im “Cancel”-Feld den Test für nichtig zu erklären (freilich nicht, ohne trotzdem die Testgebühr bezahlen zu müssen).

Eine ethische Diskussion darüber, inwieweit Psychologen von ihrem beruflichen Selbstverständnis den Innenraum einer Person auch dann respektieren sollten, wenn das Gesetz dies nicht (mehr) unbedingt erfordert, würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen. Die Abwägung, ob der Nutzen eines bestimmten dia​gnostischen Ver​fahrens die Kosten, welche auch in Zeit- und finanziellem Aufwand und der emotionalen Belastung des Klienten liegen und nicht nur in der Verletzung der Persönlichkeitssphäre, über​steigen, muß im Rahmen eines “zentralen topos deutschen öffentlichen Rechts” getrof​fen werden: Die Ver​hält​nis​mäßig​keit der Mittel muß gewahrt bleiben (Weinert:22). Für den Psychologen, der in solchen Bereichen eine Entscheidung treffen muß, dürfte es hilfreich sein, sich an den Richtlinien unserer berufsständischen Vereinigung, des Berufsverbandes Deutscher Psychologen (BDP), zu orientieren, auch wenn diese zur Zeit bedauernswerterweise nicht den verbindlichen Charakter wie ihr amerikanischen Pendant, die American Psychological Association-Guidelines haben (s.u.).

Diagnostische Verfahren

Aus dem vorher gesagten ergibt sich, daß Sparsamkeit (was soll / muß für den Zweck gemessen werden) und Validitidät (wie kann es gemessen werden) bei der Auswahl der Verfahren oberste Gebote sein sollten. Darüberhinaus ist – je nach Art der Untersuchung – zu berücksichtigen, daß kein standardisiertes Verfahren alle wesentlichen Aspekte auch nur für eine Aufgabe erfaßt (z.B. Zahnschmerzen während eines HAWIE o.ä.). In den allermeisten Fällen sollten standardisierte Verfahren daher durch offenere Verfahren ergänzt werden (so z.B. einen Raum für Kommentare unter Fragebögen, mehrere offene Fragen in einem Interview). 

Wenn es um Entscheidungen von großer Tragweite geht (z.B. Verurteilung von Menschen zu Haft etc.) so sollte stets versucht werden, die Lebenswirklichkeit der betroffenen Person zu rekonstruieren, vor allen anderen Verfahren bietet sich hierzu die Exploration an. 

Der Einsatz von projektiven Verfahren für „fremde“ Auftraggeber ist besonders problematisch, weil hier die Probanden noch nicht einmal wissen, was sie von sich preisgeben, mithin das Recht auf informationelle Selbstbestimmung per definitionem verletzt wird. 

Informationelle Selbstbestimmung heißt, die Entscheidung darüber zu haben, wer was von mir weiß. Daraus folgt unter anderem das Recht auf Einsicht aller über die eigene Person gespeicherten Daten.
 Logisch folgt daraus, daß ich immer, wenn ich Auskünfte über mich gebe, wissen muß, welche Auskünfte ich gebe. Dies schließt nicht nur arglistiges Ausforschen von Personen aus,
 sondern hat auch zur Folge, daß die juristische Beurteilung des Ein​satzes von projektiven Verfahren sehr heikel ist, sofern nicht die Beteiligten ohne Zwang deren Einsatz zustimmen, z.B. um ihre Unschuld nachzuweisen. Wenn ich als Laie einen Rorschach oder TAT-Test mache, kann ich unmöglich abschätzen, welche Informationen der Psychologe über mich bekommt, welche Antwort die richtige im Sinne der sozialen Erwünschtheit ist etc. Dieser von den Protagonisten dieser Verfahren proklamierte Vorteil ist zugleich ein rechtlicher Nachteil, unabhängig von der wissenschaftliche Beurtei​lung solcher Verfahren. Wenn ich einen Straftäter einen konventionellen Persön​lichkeitsfragebo​gen ausfüllen lasse, um das Maß seiner Resozialisation zu bestimmen, so wird die ein​zige Aussage, die ich machen kann, die sein, wie sich der Straftäter den Menschen vorstellt, den die Gesellschaft am ehesten aus der Haft entlassen würde. Gleichwohl hätte er nichts von sich verraten, was er nicht wollte. Eine solche syste​ma​tische Verfälschung ist bei projektiven Verfahren natürlich nicht möglich, aller​dings dürfte es trotzdem schwierig sein, ausschließlich aufgrund projektiver Ver​fah​ren ein valides charakterologisches Gutachten zu erstellen. Unzweifelhaft wird mit projek​tiven Verfahren in den Schutzraum der Persönlichkeit eingegriffen, womit eine Untersuchung gegen den Willen des Probanden (z.B. bei Entscheidungen über eine Beförderung) im Regelfall juristisch nicht durchsetzbar sein dürfte. Die geltende Rechtsprechung zum zwangsweisen Einsatz projektiver Verfahren ist uneinheitlich bis ablehnend, in ähnlichen Bereichen die Rechtslage eindeutig: Befragungen unter Hypnose oder unter “Wahrheitsdrogen”, welche meist auch noch anterograde Am​nesie verursachen, sind als Mittel der Beweisfindung ausgeschlossen, auch der Polygraph (“Lügendetektor”) genießt in hiesigen Gerichtssälen noch keinen allzu guten Ruf. 
Bei den vier obengenannten Beispielen kann vermutet werden, daß ihr nicht ge​klärter wissenschaftlicher Status zur vorsichtigen Rechtsprechung beigetragen hat. Die Validität von projektiven Verfahren ist genauso umstritten wie die der Ergebnisse aus Lügendetektoruntersuchungen. Auch der Wert von Hypnose und psychophar​makologischer Beeinflussung für den Informationsgewinn (z.B. in einem Er​mittlungs​verfahren) ist aufgrund von großen interindividuellen Unterschieden in Sug​gestibilität oder pharmakologischer Beinflußbarkeit oft nicht ermittelbar. Klaren Ein​griffen in den Schutzraum der Persönlichkeit steht somit ein unter Umständen un​verhältnismäßig kleiner Informationsgewinn entgegen. Es besteht Grund zur Vermu​tung, daß sich im Falle der Etablierung wirkungsvollerer Methoden des Eindrin​gens in den Per​sönlich​keitskern gerade im Bereich (der tatsächlichen oder ver​meintlichen) Ver​brechens​bekämpfung vom Gesetzgeber Ausnahmen geschaffen werden, welche auch vor den Gerichten Bestand haben werden. So zeichnet sich ab, daß in nicht allzu ferner Zukunft Lügendetektoren (zunächst in bescheidenem Umfang) eine zunehmende Rolle in deutschen Gerichtssälen spielen werden, auch wenn es noch etwas dauern wird, bis diesbezüglich hier “amerikanische Verhältnisse” an der Tages​ordnung sind. Einer Verwendung von Hypnose oder “Wahrheitsdrogen” auch mit Einwilligung der Betroffenen müßte jedoch eine Änderung von §136 der Strafpro​zeßordnung vorangehen.
 
Die Diagnostik an Kindern mittels projektiver Verfahren wie “Familie in Tieren” oder dem “Children Apperception Test” hat trotz der oben geschilderten Bedenken eine Ausnahmestellung, weil validere Verfahren unterhalb einer bestimmten Altersgrenze nicht zur Verfügung stehen und projektive Verfahren unter Umständen die Psyche des Kindes weniger belasten als eine direkte Befragung. 

 oder ?

Viel stärker noch als in der Forschung, wo  ohnehin meist noch nicht einmal berechnet wird ist z.B. bei Selektionsverfahren die Justierung zwischen beiden Fehlerarten zu beachten. Leicht wird es, wenn nur eine bestimmte Anzahl von Stellen da ist, die besetzt werden müssen, schwieriger aber, wenn wie im Falle der Fahreignungsbegutachtung abgewogen werden muß zwischen falsch negativen (d.h. Menschen, denen ihr Führerschein nicht zurückgegeben wird, obwohl er es könnte) und falsch positiven. Im einen Fall ist das Individuum Träger der Konsequenzen der falschen Entscheidung, im anderen die Gesellschaft. In die hier notwendige Güterabwägung müssen mannigfaltige Überlegungen einfließen, oft helfen auch ungewöhnliche Lösungen (darf nur Klasse 2 fahren o.ä.). 

Testfairness

Generell gilt, daß der Psychologe bei der Auswahl von diagnostischem Material sehr genau darauf zu achten hat, daß nicht bereits durch dieses Material ungewollte Verfälschungen in den Testergebnis​sen zuungunsten bestimmter Gruppen (Frauen, bestimmte Altersklassen etc.) auftre​ten. 
Dies ist stets eine Frage der Normstichprobe bzw. der Definiton der Konstrukte: ist diese repräsentativ für die späteren Testteilnehmer ist alles OK, wenn alle items, die zwischen Subgruppen differenzieren, bei bestimmten Konstrukten wie Intelligenz rausfliegen (Setzung: Intelligenz darf nichts mit Geschlecht zu tun haben). 

Ein kalifornischer Richter untersagte 1979, Intelligenztests als Entscheidungsgrundlage für die Einstu​fung schwarzer Kinder in Sonderklassen für Lernbehinderte zu verwenden. Für den nicht ganz unwahrscheinlichen Fall, daß die entsprechenden Tests an der weißen amerikanischen Mittelklasse genormt wurden und somit ein Intel​ligenzkonstrukt zugrundegelegt wird, bei welchem Schwarze per se weniger intelli​gent sind, ist diese Entscheidung zu begrüßen.

Ergebnismitteilung

An Klienten

Für Mediziner wie Psychologen gilt: selbst das Mitteilen des Ergebnisses einer Untersuchung ist– vor jeder eigentlichen Behandlung – bereits eine Intervention. So kann eine Mitteilung über fehlende Eignung Welten zusammenstürzen lassen – oder die „Ihr Symptom ist nicht das Problem – sie haben eine massive Depression“ zwar zum Verschwinden des Symptoms, aber auch im Falle fehlender direkt anschließender Behandlung zum Suizid führen. Zwar hat grundsätzlich der Klient ein Recht auf die Mitteilung des Ergebnisses, in begründeten Ausnahmefällen kann es jedoch ethisch sinnvoll sein, die Ergebnisse möglichst in Absprache mit dem Umfeld des Klienten diesem selber nicht mitzuteilen. 

Die beiden entscheidenden ethischen Fragen sind erstens auf der präskriptiven Ebene, was das Wohl des Klienten sein soll und wer dies beurteilen darf, und zweitens auf der deskriptiven Ebene, wie dieses Wohl am sichersten erreicht werden kann. Weiter Probleme ergeben sich im Falle einer Intervention, wenn das Wohlergehen des Klienten erfordert, gegen den Willen anderer Personen (z.B. eines Despoten in der Familie) zu handeln und dadurch andere Menschen unglücklich gemacht werden. 
Psychologische Intervention sollte immer dem Wohle des Klienten dienen. 

An Dritte - Schweigepflicht

Aus den Überlegungen zum Schutzraum der Persönlichkeit ergibt sich, daß in psy​cho​logischer Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse aus jenem Schutzraum der Klienten absolut vertraulich zu behandeln sind. 

Ausnahmen gibt es im wesentlichen wie bei Ärzten innerhalb des Praxisbetriebs bezüglich beruflicher Gehil​fen und bei der praktischen Ausbildung im Feld, bei der zusätzliche Menschen Zugriff auf die Daten eines Klienten haben, allerdings mit dessen Wissen und Billigung. Für Berufs​gehilfen und Teilnehmer and Ausbildungen gilt die Schweigepflicht selbstver​ständlich entsprechend. Im Rahmen der Supervision können Details aus Therapie​sitzungen eine Rolle spielen, wobei in den allermeisten Fällen aber die Anonymität des Probanden gewahrt bleibt. 
Die Schweigepflicht wird nicht verletzt, wenn auf den Wunsch des Probanden Infor​mationen aus dem geschützten Persönlichkeitsbereich weitergegeben werden. Hierzu ist der Psychologe (meist) sogar verpflichtet (informationelle Selbst​bestim​mung). 

Eine Verletzung der Schweigepflicht ist oft zunächst eine Vertragsverletzung (sofern die Schweigepflicht explizit im Anstellungsvertrag o.ä. festgeschrieben ist), immer aber eine unerlaubte Handlung, da sie gegen das Allgemeine Persön​lichkeits​recht verstößt (vgl. Schumacher und Schumacher-Merz:547). Die Verletzung der Schwei​gepflicht kann zivilrechtlich verfolgt werden, wobei in den meisten Fällen Schadens​ersatz für erlittenen immateriellen Schaden die Hauptforderung sein dürfte. Unabhängig davon kann ein Verstoß gegen die Schweigepflicht aber auch gemäß §203 StGB
 strafrechtlich verfolgt werden. Eine Anzeige muß nicht unbedingt durch den Betroffenen, sondern kann z.B. auch durch Interessen- oder Berufsverbände oder in besonders schweren Fällen durch die Staatsanwaltschaft erfolgen. 

Im Bereich der Erziehungspsychologie ergeben sich besondere Probleme bezüglich der Schweigepflicht. Es ist nicht anzunehmen, daß Persönlichkeit bereits mit der Geburt voll ausgeprägt ist. Somit besteht die Frage, ab welchem Lebensalter ein schützenswerter Innenraum postuliert werden kann. Wenn dem Kind ein solcher schützenswerter Innenraum zugesprochen wird, gilt das oben gesagte auch für Kinder: Zum einen ist eine Mitwirkung bei psychologischen Untersuchungen nicht zu erschleichen (das Kind muß wissen, daß und welche Auskünfte es gibt) und selbst​verstän​dlich gilt auch die Schweige​pflicht. 
Gleichwohl kann es sein, daß es Sorge um das Kindeswohl sinnvoll erscheinen läßt, die Eltern auch gegen den erklärten Willen des Kindes (teilweise) über den Inhalt eines psychologischen Gesprächs zu infor​mieren. Ein solcher Fall ist z.B. bei sexuellen Mißhandlungen durch nahe Verwandte gegeben, von denen das Kind auf​grund von Drohungen oder um des vermeintlichen Familienfriedens willen seinen Eltern nichts erzählt. Hier ist es dem Psychologen zugestanden, aufgrund seiner Berufs- und Lebenserfahrung eine Güterabwägung zu treffen, die, obwohl sie gegen den Willen des Kindes erfolgt, wohl nach relativ übereinstimmender Beurteilung zu dessem besten ist. 

Die Lage ist hier also anders als bei Erwachsenen, wo es genauso ratsam scheinen kann, z.B. dem Lebenspartner einen Hinweis auf die Natur der psychischen Pro​bleme eines Klienten zu geben. Begründet werden kann diese unterschiedliche Be​handlung der Fälle damit, daß gemäß unserer Rechtsordnung von Erwachsenen angenommen werden muß, daß sie in der Lage sind, eigenverantwortlich über ihr Leben zu entscheiden. Die Diskussion darüber, ob diese Setzung tatsächlich immer zutreffend ist - und vor allen Dingen wer das im Zweifelsfall entscheiden soll, ist eine “ethische Grauzone”. Die diesbezüglichen “Lösungen” reichen von “eine kleine Schar Erlesener bestimmt, was gut für die anderen ist und diesen hat es nur vermittelt zu werden”
 bis hin zu “jeder hat das Recht, in seiner eigenen Wirklichkeit zu leben und eine allgemeinverbindliche Auskunft darüber, was gut für einen Menschen ist, kann es nicht geben.”
 

Lösungsmöglichkeiten

Gesetze und Richterrecht

Ein Gesetz kann nie so genau formuliert sein, daß es nicht möglich wäre, getreu seiner Buchstaben, aber gegen seinen Geist zu handeln.
 Die Interpretation von Recht ist oftmals ein präskriptiver Vorgang. Bei Erstellung und Anwendung von scheinbar objektiven Gesetzen sind normative Setzungen zu treffen – daß diese im Sinne der Gesetzeseltern waren, kann prinzipiell nicht garantiert werden. 

Eine Lösung dieses Dilemmas kann nicht in einer immer genaueren Festschreibung des Inhalts von Gesetzen liegen, sondern könnte z.B. durch prozedurale Festschreibungen erreicht werden, so z.B. in der vorgeschriebenen einer Verpflichtung zur Supervision, der Einrichtung von Ethikkommissionen nebst einer Quotierung deren Besetzung, die sicherstellt, daß Betroffene Informations- und Sanktionsmöglichkeiten haben. 

Im geltenden Recht ist dies für den Arbeitsbereich z.B. rudimentär durch Zustimmungspflichten des Betriebsrates zu Fragebogenuntersuchungen gegeben.

Förderung der ethischen Kompetenz des Einzelnen

Auch ethische Schulung kann keine endgültigen Antworten geben, sondern nur die Fähigkeit zu verantwortungsvoller Auseinandersetzung, die in der Regel in einen Dialog eingebunden sein wird (da es sich bei den ethischen Subjekten um andere Menschen handelt). Zudem garantieren Schulungen nicht, das die vermittelte ethische Position (halbwegs) übernommen wird, was für einen (erstrebenswerten) Konsens nötig wäre. Sinnvoll sind Schulungen innerhalb einer mittleren Ebene zwischen Staat (Gesetz) und Individuum (persönliches Gewissen):

Berufsständische Ordnungen

Ein Problem bei der Anpassung von Gesetzen ist, daß die Gesetzgebung recht langsam verläuft,
 ein anderes, daß Entscheidungen über von der Wissenschaft geprägte Lebensbereiche, wie auch der Psychologie, von Fachfremden, nämlich Politikern und/oder Juristen getroffen werden. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich weitere Vorteile einer zwischen persönliches Gewissen und geltendes Recht geschalteten Instanz deutlich machen. Neben der Funktion als Orientierungshilfe für den Einzelnen sind es noch einige Eigenschaften, die die Etablierung einer solchen Berufsordnung wünschenwert erscheinen lassen, so zum Beispiel, daß die rechtliche “Feinabstimmung” unterhalb der Gesetzes​ebene von Psychologen selber vorgenommen wird, welche naturgemäß besser mit den zu regelnden Problemen vertraut sind als Politiker. Zu einer Feinabstimmung gehört auch, daß ein differenzierteres Sanktionssystem möglich ist, als es je im Strafgesetz verankert werden könnte. Als Beispiel seien die Richtlinien der APA angeführt (Wienand:45), welche von einer ausdrücklichen Belehrung und einer Bewährungs​zeit über eine zeitweilige Supervision der Berufsausübung bis hin zu einem Verweis, der Suspension und dem Verlust der Mitgliedschaft reicht. Darüberhinaus behält sich das Committee on Scientific and Professional Ethics and Conduct des APA aus​drück​lich jede weitere für sinnvoll befundene Sanktion vor.
Damit die Etablierung eines Berufsethos funktioniert, muß ein differenziertes Sank​tionssystem vorgesehen sein - aus purer Lust am Gut-Sein werden die Wenigsten sie zum Teil einschränkenden Richtlinien befolgen. Auch als Korrekturfaktor am freien Arbeitsmarkt könnten solche Richtlinien wirken; zwar kann niemand einem Psy​chologen verbieten, seine Dienste zweifelhaften Auftraggebern zu verkaufen, wohl aber dürften sich mehr Kollegen die Annahme einer entsprechenden Tätigkeit überlegen, wenn sie mit berufsrechtlichen Konsequenzen verbunden wäre.
Schließlich sollte trotz aller berechtigter Skepsis gegenüber der Flexibilität von Stan​desorganisationen doch zu hoffen sein, daß Berufsrichtlinien schneller an aktuelle Probleme oder wissenschaftliche Erkenntnisse angepaßt werden, als dies mit der geltenden Rechtslage der Fall ist. 

Anhang: Richtlinien der APA (1981)

· Preamble: Psychologists respect the dignity and worth of the individual and strive for the preservation and protection of fundamental human rights (vs. östl. Gesellschaftsphilosophie!). …are committed to increasing knowledge of human behavior. …concern for the best interests of clients, colleagues, students, research participants and society (and animals used in studies). 

1. Responsibility: …accept responsibility for their acts and that their services are used appropriately

2. Competence: …high standards in the interest of the public & the profession; only use techniques they are trained in.

3. Moral and legal standards: …own ethical standards must meet these guidelines to protect clients & colleagues and maintain the public trust in psychology.

4. Public statements: …are only allowed when these are in full accordance with scientific standards. 

5. Confidentiality: …has to be given unless a client poses a danger to himself or others.

6. Welfare of the consumer: …respect the welfare of people with and for whome they work, in case of a conflict they clarify their commitment to both sides.

7. Professional relationships: …act with due regard for the needs…and obligations of their colleagues in psycology and other professions as well as the organizations these work for. (z.B. überweisen, wenn es nötig scheint)

8. Assessment techniques: ...in development and usage of such the welfare of the client must be secured. 

9. Research with human participants: …has to be conducted without violating the dignity and welfare of participants

10. Care and use of animals: …have to be treated humane; their welfare should not be impacted (if avoidable, see d). 

� GG Art 2(2): Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz verstößt. 


� GG Art. 1(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 


� Gleichwohl ist damit zu rechnen, daß je nach gesamtgesellschaftlichem Trend die Legislative versuchen wird, Breschen in die grundgesetzlich verbrieften Freiheiten zu schlagen. Daß dies höchstinstanzlich unterbunden werden kann und zum Teil auch wird, spricht für ein Funktionieren der Gewaltenteilung. Gleichzeitig erscheint das übliche Verfahren der politischen Parteien, diese nach Kräften auszuhebeln, indem bei Neubesetzungen der höheren Gerichte ohne Rücksicht auf Verluste die eigenen Kandidaten durchgeboxt werden, vor diesem Hintergrund betrachtet noch problematischer. 


� Räumliche Metaphern wie “Innenraum” oder auch “Persönlichkeitskern” sind in diesem Zusammenhang nicht oder nur unter aller größter Vorsicht auf entsprechende Persönlichkeitstheorien (z.B. von Lewin) zu beziehen, sondern besser “aus Laiensicht”, ausgehend von der Alltagssprache zu interpretieren. 


� Wie wichtig diese Definition genommen wird, zeigt, daß sogar für den Fall nachrichten�dienst�licher Daten eine Regelung für die Einsicht getroffen ist. Diese kann freilich nicht per�sönlich erfolgen, sondern wird von einem Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.


� Zum Beispiel das Einholen eines graphologischen Gutachtens aus Korrespondenz ohne Zustimmung des Absenders, vgl. Wienand:31. 


� §136 Strafprozeßordnung: (1) Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Mißhandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. ... (2) Maßnahmen, die das Erinnerungsvermögen oder die Einsichtsfähigkeit des Beschuldigten beeinträchtigen, sind nicht gestattet. (3) Das Verbot der Absätze 1 und 2 gilt ohne Rücksicht auf die Einwillilgung des Beschuldigten. Aussagen, die unter Verletzung dieses Gebots zustande gekommen sind, dürfen auch dann nicht verwertet werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt.


� §203 (1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, daß sich im als 1. Arzt, [...] 2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaflticher Abschlußprüfung [...] anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 


� Als Beispiele für solcherart verordnete “Therapieziele” mögen totalitäre Systeme dienen, die Bürger andersartiger politischer Meinung “umerziehen”. Gleichzeitig kann in diesem Zusammenhang aber daran erinnert werden, daß noch in den 60er Jahren Homosexualität psychologisch “behandelt” wurde.


� Die Antipsychiatriebewegung / der labeling-approach kann in diese Richtung interpretiert werden.


� Unvergessen ist hier die Argumentation zur Verlängerung des Zivildienstes entgegen der grundgesetzlichen Aussage, daß dessen Dauer die des Wehrdienstes nicht überschreiten darf. 


� Besonders gut sichtbar wird dies angesichts der rechtlichen Grauzonen, die sich dann ergeben, wenn Wissenschaften (z.B. Informations- oder Biotechnologie) in rasender Folge neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Diese bleiben oft jahrelang reglementiert.





